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Unter dem Begriff Corporate Governance versteht die Comet Group 
die Gesamtheit der auf die Aktionärsinteressen ausgerichteten Grund-
sätze. Unter Wahrung von Entscheidungsfähigkeit und Effizienz wird 
auf der obersten Unternehmensebene ein ausgewogenes Verhältnis 
von Führung und Kontrolle sowie transparenter Berichterstattung 
angestrebt. 

Der Bericht zur Corporate Governance beschreibt die Führungsstruk-
tur und die Kontrollgrundsätze auf oberster Unternehmensebene der 
Comet Group. Die wesentlichen Elemente sind in den Statuten und im 
Organisationsreglement der Gesellschaft definiert.

Der Bericht richtet sich nach den Anforderungen der Richtlinie Corpo-
rate Governance (RLCG) der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

Die Offenlegungspflichten der Verordnung gegen übermässige Ver-
gütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) wurden 
vollständig umgesetzt.

Die operative Gruppenstruktur der Comet Group

Plasma Control 
Technologies
PCT 

X-Ray  
Systems 
IXS

Industrial  
X-Ray Modules 
IXM 

ebeam  
Technologies
EBT 

Die industriellen Aktivitäten der Gruppe sind in die vier Divisionen 
Plasma Control Technologies (PCT), X-Ray Systems (IXS), Industrial 
X-Ray Modules (IXM) sowie ebeam Technologies (EBT) gegliedert. Die 
Finanzberichterstattung erfolgt auf Stufe Division. Die finanziellen 
Kennzahlen der einzelnen Divisionen sind aus der Segmentberichter-
stattung im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung ab Seite 54 des 
Geschäftsberichts ersichtlich.

Die Comet Holding AG ist die einzige zum Konsolidierungskreis gehö-
rende kotierte Gesellschaft. Sie hat ihren Sitz in Flamatt, Schweiz. Die 
Namenaktien der Comet Holding AG sind seit dem 17. Dezember 2002 
am Hauptsegment der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert.

Valorensymbol  COTN 

Valorennummer 36 082 699

ISIN CH0360826991

Schlusskurs 31. Dezember 2019 122.60 CHF

Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2019 952 Mio. CHF

Verschiedene Kennzahlen zur Aktie der Comet Holding AG befinden 
sich auf Seite 32 des Geschäftsberichts.

Gruppenstruktur 
und Aktionariat

Kotierte Konzerngesellschaft:  
Comet Holding AG
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Es sind keine Tochtergesellschaften der Comet Holding AG kotiert.

Zum Konsolidierungskreis der Comet Group gehörten per 31. Dezember 
2019 folgende Gesellschaften:

Gesellschaft Sitz Währung Grundkapital Beteiligung in % *

2019 2018

Comet Holding AG Flamatt, Schweiz CHF  7 764 208 100 % 100 %

Comet AG Flamatt, Schweiz CHF  2 000 000 100 % 100 %

Comet Electronics (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai, China CNY  5 466 148 100 % 100 %

Comet Mechanical Equipment (Shanghai) Co. 
Ltd. Shanghai, China CNY  1 655 420 100 % 100 %

Comet Technologies USA, Inc. Shelton CT, USA USD  1 000 100 % 100 %

Comet Technologies Korea Co. Ltd. Suwon, Korea KRW
 

500 000 000 100 % 100 %

Yxlon International GmbH
Hamburg, 
 Deutschland EUR  110 000 100 % 100 %

Yxlon International A/S
Taastrup, 
 Dänemark DKK  601 000 100 % 100 %

Yxlon International KK Yokohama, Japan JPY  10 000 000 100 % 100 %

Yxlon (Beijing) X-Ray Equipment Trading Co. Ltd. Beijing, China CNY  1 077 000 100 % 100 %

*  Für alle Gesellschaften jeweils auch 100% Stimmenanteil

Per 31. Dezember 2019 waren im Aktienregister der Comet Holding AG 
3 932 Aktionäre (Vorjahr: 5 121) mit Stimmrecht eingetragen. Von den 
total ausgegebenen Namenaktien befinden sich 100 % (Vorjahr: 100 %) 
im Publikum. Die Comet Holding AG hat per 31. Dezember 2019 wie 
auch im Vorjahr keine eigenen Aktien gehalten.

Der Aktienbesitz der eingetragenen Aktionäre verteilte sich per 
31.  Dezember 2019 wie folgt:

Anzahl Aktien  Anzahl Aktionäre 
1 bis 1 000 3558

1001 bis 10 000 325

10 001 bis 50 000 38

50 001 bis 100 000 7

Mehr als 100 000 4

Die Aufstellung beinhaltet nur Aktien von im Ak tienregister eingetrage-
nen Aktionären. Der Dispobestand (nicht im Aktienregister eingetrage-
ne Aktionäre) belief sich am 31. Dezember 2019 auf 31 % (Vorjahr: 27 %).

Nicht kotierte  
Konzerngesellschaften

Konsolidierungskreis

Eingetragene Aktionäre
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Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, deren 
Aktien mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, müssen 
der Gesellschaft sowie der SIX Swiss Exchange gemeldet werden, 
wenn bestimmte Grenzwerte erreicht oder über- bzw. unterschrit-
ten werden. Die Abstufungen sind 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1⁄3, 50 und 
66 2⁄3 % des Stimmrechts. Die Details sind im Bundesgesetz über 
die Börsen und den Effektenhandel (BEHG) sowie in der Börsen-
verordnung der FINMA geregelt.

Am 31. Dezember 2019 verfügte die Gesellschaft gemäss Offen-
legungsmeldungen über folgende bedeutende Aktionäre mit 
einem Stimmrechtsanteil von mehr als 3 % des im Handelsregister 
 eingetragenen Aktienkapitals:

Wirtschaftlich Berechtigter Direkter Aktionär Stimmrechtsan-
teil gemäss  

Offenlegung

Haldor Foundation
Tringle Investment Pte 
Ltd 10.13 %

N/A
VERAISON SICAV – 
 Engagement Fund 9.99 %

Pictet Asset Management SA 
(Direction de Fonds) 5.07 %

UBS Fund Management 
( Switzerland AG) 3.63 %

Daneben sind der Gesellschaft keine weiteren Aktionäre mit einer 
Beteiligungs quote von über 3 % gemeldet worden oder bekannt. 
Soweit es der Comet Holding AG bekannt ist, bestehen keine Akti-
onärsbindungsverträge.

Im Geschäftsjahr wurden drei offenlegungspflichtige  Meldungen 
publiziert. Für eine vollständige Aufstellung aller Meldungen 
 gemäss Art. 20 BEHG verweisen wir auf die Veröffentlichungs-
plattform der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange:  
www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/signifi-
cant-shareholders.html

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen mit anderen Aktien-
gesellschaften.

Bedeutende Aktionäre

Offenlegungspflichtige  
Meldungen während  
des Geschäftsjahrs

Kreuzbeteiligungen
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Per 1. Januar 2019 bestand ein ordentliches Aktienkapital in der Höhe 
von 7 759 882 CHF, eingeteilt in 7 759 882 Namenaktien mit einem 
Nominalwert von jeweils 1.00 CHF.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das Aktienkapital um 4 326 Aktien aus 
dem bedingten Aktienkapital erhöht. Unter Berücksichtigung der 
Zuteilung von 4 326 Aktien aus dem bedingten Aktienkapital beträgt 
das ordentliche Aktienkapital der Comet Holding AG per 31.  Dezember 
2019 somit neu 7 764 208 CHF, eingeteilt in 7 764 208 Namenaktien 
mit einem Nominalwert von jeweils 1.00 CHF. Das Aktienkapital ist 
vollständig einbezahlt. 

Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 9. August 2019 festge-
stellt, dass die Kapitalerhöhung aus dem bedingten Aktienkapital ord-
nungsgemäss durchgeführt worden ist. Die entsprechende Anpassung 
im Handelsregister sowie den Statuten der Comet Holding AG wurde 
vorgenommen.

2019 2018

Anzahl  
Aktien

Aktien- 
kapital  
in CHF

Anzahl  
Aktien

Aktien- 
kapital  
in CHF

1. Januar  7 759 882  7 759 882  7 753 658  7 753 658 

Kapitalerhöhung 
aus dem bedingten 
 Aktienkapital  4 326  4 326  6 224  6 224 

31. Dezember  7 764 208  7 764 208  7 759 882  7 759 882 

Zum Bilanzstichtag wurden durch die Comet Holding AG keine eigenen 
Aktien gehalten (Vorjahr: keine).

Gemäss Art. 3b der Statuten verfügt die Gesellschaft über ein beding-
tes Aktienkapital. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von Aktien an 
Mitglieder der Geschäftsleitung und / oder des Verwaltungsrats der 
Comet Holding AG. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungs-
recht der übrigen Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von 
Aktien oder diesbezüglichen Bezugsrechten erfolgt gemäss einem vom 
Verwaltungsrat erlassenen Reglement.

Gemäss Entschädigungsreglement wurden im Mai 2019 den Mit-
gliedern des Verwaltungsrats für Ansprüche aus fixem Honorar des 
Geschäftsjahrs 2018 von 153 948 CHF insgesamt 1 679 Aktien zuge-
teilt. Zudem wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrats im Rahmen 
der Entschädigung 2019 für die Zeitperiode vom 1. Januar 2019 bis 
zur Generalversammlung 2019 für Honoraransprüche von 76 561 CHF 
insgesamt 835 Aktien zugeteilt. Die voll liberierten Aktien wurden zum 
Preis von 91.69 CHF je Aktie mit den Honorarforderungen verrechnet.

Kapitalstruktur

Ordentliches Aktienkapital

Bedingtes Aktienkapital
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Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde für Gehaltsansprüche aus Er-
folgsbeteiligung des Geschäftsjahrs 2019 von 166 142 CHF insgesamt 
1 812 Aktien zugeteilt. Die voll liberierten Aktien wurden zum Preis von 
91.69 CHF je Aktie mit den Gehaltsforderungen verrechnet.

Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 4 326 
zugeteilten Aktien hat sich das bedingte Aktienkapital wie folgt 
 verändert:

2019 2018

Anzahl  
Aktien

Aktien- 
kapital  
in CHF

Anzahl  
Aktien

Aktien- 
kapital  
in CHF

1. Januar  203 238  203 238  209 462  209 462 

Kapitalerhöhung aus 
Aktienzuteilung an Verwal-
tungsrat und Geschäftslei-
tung für Honoraransprüche 
und Erfolgsbeteiligung vom 
Vorjahr  – 4 326  – 4 326  – 6 224  – 6 224 

31. Dezember  198 912  198 912  203 238  203 238 

Das verbleibende bedingte Aktienkapital beträgt 198 912 CHF, was 
2.6 % des bestehenden Aktienkapitals ausmacht.

Neben dem ordentlichen Aktienkapital besteht per 31. Dezember 
2019 gemäss Art. 3a der Statuten ein genehmigtes Aktienkapital. Der 
Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 26. April 2020 das 
Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 1 400 000 vollständig 
zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 1.00 CHF 
im Maximalbetrag von 1.4 Mio. CHF zu erhöhen, was 18 % des beste-
henden Aktienkapitals ausmacht. Erhöhungen auf dem Wege der 
Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der 
jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung, 
die Bedingungen einer allfälligen Bezugsrechtsausübung und die Art 
der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien für 
die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder zur Finan-
zierung des Erwerbs von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 
neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden sollen, 
oder um einen industriellen Partner zwecks Untermauerung einer 
strategischen Kooperation oder im Falle eines Übernahmeangebots an 
der Gesellschaft zu beteiligen. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt 
werden, aber nicht ausgeübt werden, sind von der Gesellschaft zu 
Marktkonditionen zu veräussern.

Genehmigtes Aktienkapital
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Das Eigenkapital der Comet Holding AG hat sich in den letzten 
drei Jahren wie folgt verändert:

in TCHF Aktienkapital Allgemeine 
gesetzliche 

Reserve

Agio/Reserve 
aus Kapital- 

einlage

Freie Reserve Gewinn- 
reserven

Total  
Eigenkapital

31. Dezember 2016  7 745  4 967  27 521 –  74 510  114 743 

Reingewinn – – – –  14 788  14 788 

Ausschüttung aus Reserven  
aus Kapitaleinlage – –  – 9 295 – –  – 9 295 

Kapitalerhöhung  8 –  1 007 –  25  1 040 

31. Dezember 2017  7 754  4 967  19 233 –  89 323  121 276 

Reingewinn – – – –  17 156  17 156 

Ausschüttung aus Reserven  
aus Kapitaleinlage – –  – 11 630 – –  – 11 630 

Kapitalerhöhung  6 –  831 – –  837 

31. Dezember 2018  7 760  4 967  8 434 –  106 479  127 639 

Reingewinn – – – –  14 044  14 044 

Ausschüttung aus Reserven  
aus Kapitaleinlage und Bilanzgewinn – –  – 7 760 –  – 1 552  – 9 312 

Kapitalerhöhung  4 –  420 –  28  452 

31. Dezember 2019  7 764  4 967  1 093 –  118 999  132 823 

Die entsprechenden Informationen für die zwei vorangehenden Ge-
schäftsjahre finden Sie im Geschäftsbericht 2017 auf Seite 106 und 
im Geschäftsbericht 2018 auf Seite 112. Für weitere Informationen zu 
Kapitalveränderungen wird auf den konsolidierten Eigenkapitalnach-
weis auf Seite 38 des Geschäftsberichts verwiesen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft setzt sich per 31. Dezember 2019 
aus 7 764 208 Namenaktien mit einem Nennwert von je 1.00 CHF zu-
sammen. Das Aktien kapital ist vollständig einbezahlt. Mit Ausnahme 
von allenfalls von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien ist jede 
Aktie dividendenberechtigt. Jede Aktie entspricht einer Stimme an der 
Generalversammlung, vorausgesetzt, der Aktionär ist im Aktienregis-
ter eingetragen. 

Die Gesellschaft hat keine Partizipationsscheine ausgegeben.

Die Gesellschaft hat keine Genussscheine ausgegeben.

Die Gesellschaft hat weder Wandelrechte noch Optionsrechte 
 ausgegeben.

Kapitalveränderungen

Aktien

Partizipationsscheine

Genussscheine

Wandelanleihen und Optionen
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Die Comet Holding AG hat per 20. April 2016 eine Anleihe über 
60 Mio. CHF begeben (Stückelung 5 000 CHF). Die Laufzeit beträgt 
fünf Jahre mit Rückzahlung per 20. April 2021. Der feste Coupon über 
die Laufzeit beträgt 1.875 %, zahlbar jährlich am 20. April. Kotierung: 
SIX Swiss Exchange (Valoren-Nr. 32 061 943, ISIN-Nr. CH0320619437, 
Ticker Symbol COT16).

Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in das die 
Eigentümer und Nutzniesser sowie deren Anzahl Aktien eingetragen 
werden. Das Aktienregister wird im Auftrag der Comet Holding AG von 
der Devigus Engineering AG geführt. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetra-
gen ist. Die Erwerber von Namenaktien oder von Nutzniessungen an 
Namenaktien werden vom Verwaltungsrat auf Gesuch als Aktionäre 
mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, sofern sie ausdrücklich 
erklären, dass sie die Aktien bzw. die Nutzniessung für  eigene Rech-
nung erworben haben und besitzen werden. Die Eintragung im Aktien-
buch setzt den Ausweis über den Erwerb der Aktien zu Eigentum oder 
die Begründung der Nutzniessung voraus. Als Nominees im Sinne 
dieser Bestimmung gelten Personen, die im Eintragungsgesuch nicht 
ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten. Der 
Verwaltungsrat trägt Nominees bis zu maximal 5 % des im Handels-
register eingetragenen Aktienkapitals mit Stimmrecht im Aktienbuch 
ein. Als ein einziger Nominee gelten juristische Personen und Rechts-
gemeinschaften, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf eine 
andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder 
juristischen Personen oder Rechtsgemeinschaften, die durch Abspra-
che, Syndikat oder auf eine andere Weise in Umgehung der Bestim-
mungen über die Nominees koordiniert vorgehen. Die Gesellschaft 
kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch 
mit Rückwirkung auf das Eintragungsdatum streichen, wenn diese 
durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der 
Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden. Der 
Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und trifft die zur Einhaltung der 
vorstehenden Bestimmungen notwendigen Anordnungen. Er kann in 
besonderen Fällen Ausnahmen von der Nominee-Regelung bewilligen. 
Im Geschäftsjahr wurden keine diesbezüglichen Anträge gestellt.

Das Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange statuiert eine Mel-
depflicht für Managementtransaktionen. Der Verwaltungsrat hat zur 
Einhaltung dieser Bestimmungen ein entsprechendes Reglement erlas-
sen. Meldepflichtig gegenüber der Gesellschaft sind die Mitglieder des 
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Im Geschäftsjahr wurden 
vier Meldungen eingereicht. Veröffentlichte Meldungen sind auf der 
Website der SIX Swiss Exchange abrufbar.

Anleihe

Beschränkung der Übertragbarkeit 
und Nominee-Eintragungen

Managementtransaktionen
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Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberaufsicht über die mit der Ge-
schäftsführung betrauten Personen der Comet Group. Er legt die stra-
tegischen Ziele sowie die organisatorischen und finanzplanerischen 
Richtlinien für die Comet Group fest.

Dem Verwaltungsrat der Comet Holding AG gehören am 31. Dezember 
2019 folgende sieben Mitglieder an:

Name Nationalität Funktion im Verwaltungsrat Mitglied seit Gewählt 
bis GV

Heinz Kundert CH Präsident und exekutives Mitglied 2019 2020

Rolf Huber 
Dipl. Ing. Agr. ETH CH

Vizepräsident und  
nicht exekutives Mitglied 2008 2020

Gian-Luca Bona 
Prof. Dr. sc. nat. ETH CH nicht exekutives Mitglied 2012 2020

Mariel Hoch 
Dr. jur. CH nicht exekutives Mitglied 2016 2020

Patrick Jany 
Business Administration, ESCP Paris DE nicht exekutives Mitglied 2019 2020

Christoph Kutter 
Prof. Dr. rer. nat. DE nicht exekutives Mitglied 2019 2020

Franz Richter 
Dr. Ing. RWTH DE nicht exekutives Mitglied 2016 2020

Sekretärin des Verwaltungsrats (Nichtmitglied):
Ines Najorka, Vice President Corporate Communications (seit 2010)

Nachfolgend werden die Ausbildung sowie der berufliche Hintergrund 
mit den wesentlichen Stationen des bisherigen Werdegangs und die 
aktuelle berufliche Tätigkeit der einzelnen Mitglieder des Verwaltungs-
rats aufgeführt.

Ausbildung
Bachelor Technisches Industrie Management (ITA) Bachelor Marketing 
und General Management (HSG)

Beruflicher Hintergrund
1981 bis 1991 Regional Director Asia Balzers AG / 1991 bis 1999 Division 
Manager Semiconductor and Data Storage Balzers AG / 1999 bis 2002 
COO Oerlikon-Bührle / 2002 bis 2004 CEO Unaxis AG / 2005 bis 2015 
VP SEMI Intl. USA und President SEMI Europe / 2015 bis 2018 CEO 
VAT Group

Verwaltungsrat

Zusammensetzung  
des Verwaltungsrats  
der Comet Holding AG

Ergänzende Informationen  
zu den Mitgliedern  
des Verwaltungsrats

Heinz Kundert
(1952, Schweizer)
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Ausbildung
Dipl. Ing. Agr. (ETH Zürich)

Beruflicher Hintergrund
1993 bis 1997 McKinsey & Company, Zürich / 1997 bis 1998 Mitglied der 
Direktion der Coop Schweiz / 1998 bis 2001 CFO Hero AG und Hero 
Gruppe / seit 2001 selbstständiger Unternehmer und Partner der Ce-
res Capital AG / ab 2014 CEO und seit 2017 Chairman H2 Energy AG, 
Glattpark/Zürich 

Ausbildung
Physikstudium (ETH Zürich) / dipl. Phys. (ETH Zürich) / Doktorat in 
 Physik, Dr. sc. nat. (ETH Zürich)

Beruflicher Hintergrund
1987 bis 2002 IBM-Forschungslabor, Rüschlikon / 2002 IBM  Watson 
 Research Center, NY, USA / 2003 bis 2004 Forschungsleiter  Photonic 
Networks, IBM-Forschungslabor, Rüschlikon / 2004 bis 2008 
Forschungs leiter Science and Technology, IBM Almaden Research 
 Center, San José, Kalifornien, USA / 2008 bis 2009 Direktor Tape 
Storage Solutions IBM Tucson, Arizona, USA / seit September 2009 
Direktor Empa, Prof. für Photonik ETH, Zürich und EPF, Lausanne

Ausbildung
Zugelassen als Rechtsanwältin in Zürich 2005 / Dr. iur und Lic. iur 
( Universität Zürich)

Beruflicher Hintergrund
Partnerin in der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG, Zürich

 
Ausbildung
Business Administration (École Supérieure de Commerce de Paris)

Beruflicher Hintergrund
1990 bis 2006 verschiedene Positionen bei Sandoz, später Clariant, 
einschliesslich CFO für die Region ASEAN, Leiter der Länderorganisa-
tion Clariant Mexiko und Leiter Corporate Development / seit 2006 
CFO und Mitglied des Executive Committee der Clariant AG 

Rolf Huber
(1965, Schweizer)

Gian-Luca Bona
(1957, Schweizer)

Mariel Hoch
(1973, Schweizerin und 
Deutsche)

Patrick Jany
(1968, Deutscher)
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Ausbildung
Prof. Dr. rer. nat.

Beruflicher Hintergrund
Bis 2012 diverse Management Positionen bei Infineon Technologies AG 
/ seit 2012 Direktor der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und 
Festkörper-Technologien EMFT / seit 2012 Professor für Polytronische 
Systeme an der Universität der Bundeswehr München

Ausbildung
Physikstudium (Technische Hochschule Darmstadt, Deutschland) / 
PhD in Maschinenbau (Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen, Deutschland)

Beruflicher Hintergrund
1985 bis 1988 Wissenschaftler bei Carl Zeiss, Oberkochen,  Deutschland 
/ 1988 bis 1990 Wissenschaftler am Fraunhofer- Institut für Lasertech-
nologie, Aachen, Deutschland / 1990 bis 2004 diverse  Positionen bei 
Süss MicroTec, Garching, Deutschland, u. a. CEO (1998 bis 2004 sowie 
seit Herbst 2016) / 2005 bis 2007 Präsident des Segments Semicon-
ductor Equipment, Unaxis, OC Oerlikon, Pfäffikon / 2007 bis 2016 CEO 
und Mitbegründer der Thin Materials,  Eichenau, Deutschland

Zum Stichtag (31. Dezember 2019) übt Heinz Kundert interimistisch 
die Funktionen des CEO und des Divisionsleiters EBT aus. Andere Mit-
glieder des Verwaltungsrats üben keine operativen Führungsaufgaben 
in der Comet Group aus. In den drei der Berichtsperiode vorangegan-
genen Geschäftsjahren gehörte keines der aktuellen Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Geschäftsleitung der Comet Group an.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben keine wesentlichen 
 geschäftlichen Beziehungen zur Comet Group.

Christoph Kutter
(1964, Deutscher)

Franz Richter
(1955, Deutscher)

Operative Führungsaufgaben

Geschäftsbeziehungen mit  
nahestehenden Gesellschaften  
und Personen
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Die gemäss VegüV revidierten und von der Generalversammlung ge-
nehmigten Statuten regeln in Art. 27 die Anzahl der zulässigen exter-
nen Mandate für Mit glieder des Verwaltungsrats wie folgt:
 • Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht mehr als fünf wei-
tere Mandate in börsenkotierten und nicht mehr als sieben weitere 
Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen ausüben.

 • Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftungen 
sowie Personalvorsorgestiftungen sind für Mitglieder des Verwal-
tungsrats auf zehn Mandate begrenzt.

 • Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert wer-
den, oder ein Mandat, das die Gesellschaft kontrolliert, unterliegen 
keiner Beschränkung.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben die nachfolgenden Tätigkei-
ten in Führungs- und Aufsichtsgremien bedeutender schweizerischer 
und ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des pri-
vaten und öffentlichen Rechts aus (Stichtag 31. Dezember 2019):

Heinz Kundert
VR Vizepräsident VAT Group, Haag SG / VR-Mitglied Variosystems AG, 
Steinach / Mitglied des Beirats des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik

Gian-Luca Bona
VR-Mitglied Bobst Group SA, Mex / Mitglied Stiftungsrat Technopark 
Zürich Foundation / Mitglied ETH-Rat / Präsident glaTec, Technolo-
gieförderverein Dübendorf / Stiftungsrat Innovationspark, Zürich / 
Mitglied des Kuratoriums Bundesanstalt für Materialien BAM, Berlin

Mariel Hoch
VR-Mitglied (Mitglied des Audit und Risk Committees und Compensa-
tion Committees) SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall 
/ VR-Mitglied (Mitglied des Audit Committees) Komax Holding AG 
/ VR-Mitglied MEXAB AG / Mitglied des Stiftungsrats The Schörling 
Foundation, Luzern / Co-Chair Human Rights Watch Committee, 
Zürich

Franz Richter
Vorstandsvorsitzender Süss MicroTec SE, Garching, Deutschland / 
VR-Mitglied Meyer Burger Technology AG, Thun / Vorsitzender des 
 Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin, Deutschland  / 
VR-Präsident Scint-X Technologies AB, Kista, Schweden

Weitere Tätigkeiten  
und Interessenbindungen
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Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG besteht gemäss Statuten 
aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
werden von der General versammlung für jeweils ein Jahr gewählt. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden anlässlich ihrer Wahl bzw. 
Wiederwahl jeweils einzeln gewählt. Die Generalversammlung wählt 
zudem ein Mitglied des Verwaltungsrats zu dessen Präsidenten sowie 
die Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung. Die Wiederwahl ist möglich. Erfolgen während 
der Amtsdauer Ersatz- oder Ergänzungswahlen, vollenden die Neuge-
wählten die laufende Amtsdauer.

Das Höchstalter für Verwaltungsratsmitglieder beträgt 70 Jahre. Jedes 
Verwaltungsratsmitglied hat auf den Tag der Generalversammlung des-
jenigen Jahres zu demissionieren, in dem es das 70. Altersjahr erreicht.

Die Statuten entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der VegüV.

Vorbehaltlich der Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und der 
Mitglieder des Vergütungsausschusses durch die Generalversammlung 
konstituiert sich der Verwaltungsrat anlässlich seiner ersten Sitzung 
nach der Wahl oder Wiederwahl durch die Generalversammlung selbst. 
Er bezeichnet seinen Vizepräsidenten, die Mitglieder der übrigen Ver-
waltungsratsausschüsse sowie den Sekretär. Der Sekretär muss nicht 
Mitglied des Verwaltungsrats sein. Der Verwaltungsrat versammelt 
sich auf Einladung des Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erfordern 
oder wenn ein Mitglied dies schriftlich unter Angabe des Zwecks ver-
langt. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. 

Er fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der absolu-
ten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat 
der Vorsitzende den Stich entscheid. Beschlüsse über einen gestellten 
Antrag können auch in schriftlicher Form erfolgen, wenn kein Mit-
glied diesem Verfahren widerspricht. Über die Verhandlungen und die 
Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, das der Vorsitzende und der 
Sekretär unterzeichnen. Das Protokoll wird dem Verwaltungsrat an der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt. Die Statuten entspre-
chen den gesetzlichen Bestimmungen der VegüV.

Arbeitsweise des Gesamtverwaltungsrats
Im Geschäftsjahr fanden sechs ordentliche Sitzungen des Gesamt-
verwaltungsrates statt, dazu mehrere Telefonkonferenzen. Zusätzlich 
fanden mehrere Sitzungen der Verwaltungsratsausschüsse statt. Eine 
Übersicht über die Sitzungen des Verwaltungsrats und der teilnehmen-
den Mitglieder findet sich auf Seite 127.

Wahl und Amtszeit

Interne Organisation
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Der Verwaltungsrat wird an seinen Sitzungen regelmässig und bei 
Bedarf ad hoc durch den CEO und den CFO über den Geschäftsverlauf 
orientiert. Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung, des Kaders oder 
Fachspezialisten der Comet Group werden regelmässig zu Sitzungen 
des Verwaltungsrats eingeladen, um über besondere Projekte in ihren 
Bereichen zu informieren. Zusätzlich werden nach Bedarf externe 
Fachspezialisten zur Behandlung spezifischer Themen beigezogen. 
Monatlich erfolgt eine schriftliche Finanzberichterstattung an den 
Verwaltungsrat über den aktuellen Geschäftsverlauf. 

Verwaltungsratsausschüsse
Im Geschäftsjahr 2019 waren die einzelnen Verwaltungsratsausschüs-
se (Committees) wie folgt zusammengesetzt:

Committee Mitglieder

Nomination & Compensation Committee 
(NCC) Rolf Huber (Vorsitz)

Mariel Hoch

Audit Committee (AC)
Lucas A. Grolimund (Vorsitz) 
(bis April 2019)

Patrick Jany (Vorsitz)  
(ab April 2019)

Hans Hess (bis April 2019)

Franz Richter (ab April 2019)

Technology Committee (TC) Gian-Luca Bona (Vorsitz)

Franz Richter (bis April 2019)

Christoph Kutter  
(ab April 2019)

Jeder Ausschuss setzt sich im Normalfall aus mindestens zwei Mitglie-
dern des Verwaltungsrats zusammen. Die Mitglieder des Vergütungs-
ausschusses (Nomination & Compensation Committee, NCC) werden 
jährlich neu von der ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die 
Mitglieder der anderen Ausschüsse werden jeweils für eine Amtsdau-
er von einem Jahr aus der Mitte des Verwaltungsrats gewählt. Jeder 
Ausschuss trifft sich normalerweise mindestens zweimal pro Jahr bzw. 
sooft es die Geschäfte erfordern. Die Bericht erstattung an den Ge-
samtverwaltungsrat erfolgt je nach Bedarf in mündlicher oder schrift-
licher Form.

Den Ausschüssen kommt primär die Aufgabe zu, für den Gesamtver-
waltungsrat in speziellen Fachgebieten Entscheidungsgrundlagen zu 
erarbeiten. Der Gesamtverwaltungsrat wird über die Tätigkeit der 
einzelnen Ausschüsse an den ordentlichen Sitzungen oder nach Bedarf 
informiert. Die Gesamtverantwortung für die an Ausschüsse übertra-
genen Aufgaben bleibt beim Gesamtverwaltungsrat, der in corpore 
über sämtliche Anträge entscheidet.



Corporate Governance126

Nomination &  Compensation Committee (NCC)
Der Vergütungsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern des Verwal-
tungsrats, die jährlich von der ordentlichen Generalversammlung 
gewählt werden. Im aktuellen Geschäftsjahr sind dies Rolf Huber (Vor-
sitz) und Mariel Hoch.
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Die Wiederwahl ist möglich. Der Aus-
schuss bereitet alle relevanten Traktanden in den Bereichen Ernennung 
und Entschädigun gen in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung vor. Der Ausschuss selber trifft keine Ent-
scheidungen, bereitet jedoch Anträge an den Gesamtverwaltungsrat 
vor. Der Ausschuss behandelt insbesondere folgende Aufgaben:
 • Er befasst sich mit der Vergütungspolitik des Verwaltungsrats und 
der Geschäftsleitung sowie der Vergütungsstruktur der Comet 
Group.

 • Er erstellt den Vorschlag für den Vergütungsbericht und unterstützt 
den Verwaltungsrat bei der Vorbereitung der Anträge an die General-
versammlung zur Genehmigung der Vergütungen.

 • Er erarbeitet Vorschläge für Richtlinien zur Entschädigung der Mit-
glieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

 • Er überprüft Pläne zur Mitarbeiteraktienbeteiligung und macht  
gegebenenfalls Anpassungsvorschläge.

 • Er ist für das Vorschlagen neuer Mitglieder des Verwaltungsrats  
und des CEO zuständig.

 • Er unterstützt den CEO bei der Evaluation von Kandidaten  
für die Geschäftsleitung.

Bei Bedarf können dem Ausschuss weitere Aufgaben zugewiesen wer-
den. Die Mitglieder des Ausschusses treffen sich zu mindestens zwei 
ordentlichen Sitzungen pro Jahr. Das NCC kann nach eigenem Ermes-
sen zusätzliche Sitzungen einberufen. Zu den Sitzungen können bei 
Bedarf weitere Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftslei-
tung sowie Fachspezialisten zugezogen werden.

Audit Committee (AC)
Dieser Ausschuss unterstützt den Gesamtverwaltungsrat bei der Be-
aufsichtigung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung 
sowie bei der Kontrolle betreffend Einhaltung der rechtlichen Vor-
schriften. Der Ausschuss behandelt insbesondere folgende Aufgaben:
 • Er beurteilt die Ausgestaltung des Rechnungswesens.
 • Er macht sich ein Bild von der Wirksamkeit der externen Revision  
und der internen Kontrolle. Er beurteilt das Zusammenwirken von 
externer und interner Revision sowie die Leistung und Entschädigung 
der externen Revisionsstelle.

 • Er beurteilt die Wirksamkeit des Risikomanagements.
 • Er überprüft die rollierende Mehrjahresplanung und den quartalswei-
se erstellten rollierenden Forecast sowie dessen Erfüllung.

 • Er überprüft die finanzielle Berichterstattung an die Aktionäre  
und an das Publikum.

 • Er erteilt Aufträge an die interne Revision. Aufgrund von Erkennt-
nissen aus diesen Arbeiten erteilt er, fallbezogen, Aufträge an die 
Geschäftsleitung.
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Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, an denen die externe 
Revision, die interne Revision sowie der CEO und der CFO teilgenom-
men haben. Zu den Sitzungen können bei Bedarf weitere Mitglieder 
des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung oder auch Fachspezialis-
ten zugezogen werden.

Technology Committee (TC)
Dieser Ausschuss unterstützt den Gesamtverwaltungsrat in techno-
logischer Hinsicht. Der Ausschuss behandelt insbesondere folgende 
Aufgaben:

 • Er verfolgt die internationale Entwicklung im technologischen Bereich  
und beurteilt die sich abzeichnenden Trends hinsichtlich ihrer Relevanz  
für die Comet Group.

 • Er beurteilt die internen Massnahmen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung.

 • Er sorgt dafür, dass das Unternehmen mindestens einmal jährlich ei-
nen Technologietag oder eine gleichwertige Veranstaltung durchführt.

Der Ausschuss tagt, sooft es die Geschäfte erfordern. Die Beurteilung 
der Entwicklung im technologischen Bereich sowie die eingeleiteten 
Massnahmen im Bereich Entwicklung wurden im Geschäftsjahr anläss-
lich der ordentlichen Verwaltungsratssitzungen wie auch der Aus-
schusssitzungen mit den Divisionsleitern regelmässig thematisiert.

Übersicht über die Sitzungen des Verwaltungsrats und die 
 teilnehmenden Mitglieder

Name Februar März April Juni August November Dezember

Tel. VR AC VR Vor GV Nach GV 2 Tage AC VR 2 Tage VR

Heinz Kundert -- -- -- -- -- x x x x x x

Christoph Kutter -- -- -- -- -- x x y x x x

Patrick Jany -- -- -- -- -- x x x x tel. x

Mariel Hoch x x y x x x x y x x tel.

Rolf Huber x x y x x x x y x x x

Gian-Luca Bona x x y x x x x y x tel. x

Franz Richter x x y x x x x x x x x

Lucas Grolimund x x x x x -- -- -- -- -- --

Hans Hess x x x x x -- -- -- -- -- --

VR: Ordentliche Verwaltungsratssitzung  
Tel.: Telefonische Sitzung  
AC: Sitzung des Audit Committee  
GV: Generalversammlung  
tel.: telefonische Teilnahme  
x:  teilgenommen  
y:  Nicht Mitglied des entsprechenden Committee  
– -: Noch nicht / nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats  
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Dem Verwaltungsrat obliegen die Oberleitung der Gruppe sowie die 
Überwachung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen. Die 
unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats 
ergeben sich aus Art. 716a OR. Die einzelnen Aufgaben und Kompeten-
zen sind in einem Organisations- und Geschäftsreglement der Gesell-
schaft festgehalten. Der Verwaltungsrat hat insbesondere die folgen-
den Kompetenzen:
 • Er bestimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie 
die finan ziellen Ziele und legt die dazu nötigen Mittel fest.

 • Er legt die Unternehmensziele, die Richtlinien der Geschäftspolitik  
und die Organisationsstruktur des Unternehmens fest.

 • Er genehmigt die rollierenden kurz- und mittelfristigen 
 Finanzplanungen.

 • Er entscheidet über den Erwerb und die Veräusserung von Tochter-
gesellschaften sowie über die Beteiligung und die Kooperation mit 
anderen Unternehmen.

 • Er entscheidet über den Kauf und Verkauf von Liegenschaften.
 • Er ist für die Ernennung und Abberufung von Mitgliedern der Grup-
penleitung und der Leiter der Tochtergesellschaften zuständig und 
übt die Aufsicht und Kontrolle über deren Tätigkeit aus.

Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung vollumfäng-
lich an den CEO und die Geschäftsleitung übertragen, soweit nicht 
das Gesetz oder die Statuten etwas anderes vorsehen. Diese verfügen 
über die notwendigen Kompetenzen zur Umsetzung der Geschäfts-
politik im Rahmen der vom Verwaltungsrat festgelegten Vorgaben. 
Der CEO hat insbesondere die folgenden Kompetenzen:
 • Er leitet die Comet Group, setzt die strategischen Vorgaben und 
 Entscheidungen des Verwaltungsrats um und stellt die zeit- und 
sachgerechte Information an den Verwaltungsrat sicher.

 • Er erarbeitet Unternehmensziele im Rahmen der Vorgaben des 
Verwaltungsrats und unterbreitet Vorschläge für die rollierenden 
 Forecasts sowie die strategische Mehrjahresplanung.

 • Er stellt Anträge und bereitet die im Verwaltungsrat zu behan-
delnden Geschäfte vor. Zudem ist er für den Vollzug der Beschlüsse 
verantwortlich.

 • Er implementiert ein internes Kontroll- und Managementinforma-
tionssystem nach den Vorgaben des Verwaltungsrats.

 • Er überprüft regelmässig die Geschäftsrisiken und etabliert dafür 
ein  vom Verwaltungsrat zu genehmigendes Risikomanagement.

 • Er überprüft regelmässig die Erreichung der finanziellen und 
 strategischen  Ziele sowie die Liquidität der Gruppe.

 • Die Mitglieder der Gruppenleitung unterstehen dem CEO.

Kompetenzregelung
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Der Präsident des Verwaltungsrats kann an den Sitzungen der Ge-
schäftsleitung teilnehmen und erhält alle Protokolle der Sitzungen. 
Zudem lässt sich der Verwaltungsrat regelmässig anlässlich seiner 
Sitzungen über den Geschäftsgang durch die Geschäftsleitung infor-
mieren. Bei ausserordentlichen Ereignissen orientiert die Geschäftslei-
tung den Verwaltungsrat unverzüglich. Der CEO und der CFO nehmen 
an allen ordentlichen Sitzungen des Verwaltungsrats teil. Mindestens 
ein- bis zweimal jährlich erstatten zudem die übrigen Mitglieder der 
Geschäftsleitung dem Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzungen 
Bericht über ihren Geschäftsbereich.

Managementinformationssystem
Eine monatliche finanzielle Berichterstattung durch die Geschäftslei-
tung über den laufenden Geschäftsgang sowie die wichtigen Ge-
schäftsvorfälle stellt dem gesamten Verwaltungsrat die notwendigen 
Informationen zur Verfügung, damit er seine Funktionen pflichtgemäss 
wahrnehmen kann. Das standardisierte Reporting der Comet Group 
besteht nebst der konsolidierten Bilanz sowie der Erfolgs- und Geld-
flussrechnung nach IFRS aus einem ausführlichen Managementrepor-
ting. Nebst dem konsolidierten Monatsabschluss mit umfangreichen 
Bilanz- und  Erfolgsrechnungskennzahlen werden zusätzliche Angaben 
wie Auftragseingang und -bestand, Personalbestände, Zahlungsaus-
stände usw. im Managementreporting in Form von Kennzahlen und 
Grafiken dargestellt und kommentiert. Diese Angaben werden nach 
Divisionen und als konsolidierte Ergebnisse der Comet Group darge-
stellt sowie mit dem Vorjahr und dem rollierenden Forecast verglichen. 
Über die Erkenntnisse und die daraus abzuleitenden Massnahmen 
berät die Geschäftsleitung monatlich. Sämtliche Monatsabschlüsse 
werden dem Verwaltungsrat zugestellt, der diese an seinen Sitzungen 
bespricht.

Im Sinne eines langfristigen Führungsinstruments wird in jährlichen 
Abständen eine rollierende Mehrjahresplanung über die jeweils nächs-
ten drei Jahre erstellt. Zudem erstellt das Management quartalsweise 
einen rollierenden Forecast über die jeweils nächsten fünf Quartale. 
Diese vorwärtsorientierten Führungsinstrumente, die ausführlich kom-
mentiert und mit Grafiken dokumentiert werden, erlauben dem Ver-
waltungsrat, den finanziellen Erfolg der gewählten Strategie laufend 
zu überprüfen und, daraus abgeleitet, bei Bedarf die notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen.

Interne Revision
Die interne Revision wird im Mandatsverhältnis seit 2006 von Herrn 
Robert Kruijs wijk, Elgg, wahrgenommen. Die Entschädigung be-
stimmt sich nach dem Umfang der erbrachten Dienstleistungen. Im 
Geschäftsjahr hat Robert Kruijswijk verschiedene Spezialprüfungen 
an mehreren Standorten durchgeführt. Die Berichterstattung  basiert 
auf den durch den Verwaltungsrat jährlich neu genehmigten Prüfungs-
schwerpunkten. Die Koordination, die Verantwortlichkeiten und die 
Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle wurden schriftlich 
festgelegt und vom Verwaltungsrat genehmigt.

Informations- und Kontroll- 
instrumente gegenüber der  
Geschäftsleitung
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Im Geschäftsjahr wurden folgende Prozesse geprüft:
 • Einkaufsprozess und Lagerhaltung bei IXS in Hamburg
 • Schlüsselprozesse Finanzen und zentrale Services in Flamatt
 • Corporate Communication und zentrales Marketing in Flamatt
 • Neubau Flamatt
 • Schlüsselprozesse Personalwesen Flamatt
 • Schlüsselprozesse bei IXM in Dänemark
 • Schlüsselprozesse bei PCT in San José, USA
 • Sonderaudit Personal und Spesen in Shelton, USA
 • Marketing alle Divisionen
 • Compliance mit Datenschutzbestimmungen Corporate und IXS, 
Hamburg

Der interne Revisor berichtet direkt an das Audit Committee des 
Verwaltungsrats, und zwar zweimal pro Jahr oder nach Bedarf. 
Nach jeder abgeschlossenen Spezialprüfung wird ein Revisionsbe-
richt erstellt und mit der Geschäftsleitung sowie den zuständigen 
Länderverantwor tlichen bzw. den durch den Audit direkt betroffenen 
Personen zwecks Umsetzung der geplanten Massnahmen besprochen. 
Der interne Revisor erstellt danach einen abschliessenden Revisions-
bericht mit einem  entsprechenden Massnahmenplan zu Händen des 
Verwaltungsrats. 

Risikomanagementsystem
Das Risikomanagement umfasst die jährliche Überprüfung der Stra-
tegie durch den Verwaltungsrat, die Überprüfung der Versicherungs-
deckung, eine Beurteilung der generellen Geschäftsrisiken sowie der 
wesentlichen Bilanzpositionen durch die Geschäftsleitung. Der Um-
gang mit Risiken ist in einer durch den Verwaltungsrat verabschiede-
ten Risikostrategie beschrieben und in einer entsprechenden Richtlinie 
zur Ausführung durch die Geschäftsleitung festgelegt worden. Unter 
der Leitung des CFO werden die wesentlichen Risiken in den einzelnen 
Geschäfts- und Fachbereichen in vierteljährlichen Workshops identifi-
ziert und in einer Risikomatrix systematisch erfasst. Die Bewertung er-
folgt einerseits durch eine Risikokennzahl, welche die Eintretenswahr-
scheinlichkeit und das Schadenspotenzial beurteilt, sowie andererseits 
durch die Berechnung eines absoluten Finanzrisikopotenzials. Für die 
als wichtig eingestuften Risiken werden Massnahmenpläne definiert, 
welche die Eintretenswahrscheinlichkeit und / oder ein mögliches 
Schadens potenzial minimieren sollen. Die Geschäftsleitung der Comet 
Group beurteilt regelmässig die Wirksamkeit der eingeleiteten Mass-
nahmen und entscheidet über eine allfällige Aktualisierung des Risiko-
portfolios. Neu erkannte Risiken werden in das Portfolio aufgenommen 
und Massnahmenpläne zu diesen neuen Risiken definiert. 

Im Geschäftsjahr fanden zum Thema Risikomanagement mehrere 
Sitzungen unter fachlicher Begleitung des General Counsels Comet 
Group, statt, der auch als Corporate Risk Manager fungiert. Das Audit 
Committee des Verwaltungsrats wird anlässlich seiner Sitzungen je-
weils durch ein separates Reporting über die aktuelle Risikobeurteilung 
informiert.
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Internes Kontrollsystem (IKS)
Die Comet Group hat im Geschäftsjahr das bestehende IKS wo nötig 
weiter ausgebaut, geschult oder dokumentiert. Das IKS ist auf allen 
Stufen des Unternehmens sowie an allen grösseren Standorten um-
gesetzt.

Die wesentlichen Risiken und Kontrollen entsprechen den Zielvorgaben 
und Qualitätsanforderungen des Verwaltungsrats. Die für das IKS ver-
antwortlichen Personen sind gruppenweit bestimmt, die betroffenen 
Mitarbeitenden geschult und die Kontrollaufgaben eindeutig zugeord-
net. Die Kontrollen sind in den entsprechenden Prozessen integriert 
und werden periodisch im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Nachvoll-
ziehbarkeit und Effizienz getestet. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass 
Risiken frühzeitig erkannt werden und dank den internen Kontrollen 
die notwendigen Massnahmen frühzeitig eingeleitet werden können. 
Durch die Einführung eines einheitlichen, systematischen Prozesses 
zur Erfassung und Beurteilung von Risiken können die Zuverlässigkeit 
und die Vollständigkeit der Buchführung sowie die zeitgerechte und 
verlässliche finanzielle Berichterstattung sichergestellt werden.

Die externe Revisionsstelle prüft das IKS der Comet Group in Bezug 
auf Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Berichterstattung 
anlässlich der Jahresendrevision und erstattet dem Audit Committee 
des Verwaltungsrats dazu einen entsprechenden Bericht.

Die Geschäftsleitung ist für die operative Geschäftsführung der 
Comet Group im Rahmen der Kompetenzdelegation verantwortlich. 
Markus Portmann, CFO der Comet Group, hat das Unternehmen 
per 31. Mai 2019 verlassen. Im Juni wurde bekanntgegeben, das René 
Lenggenhager, CEO der Comet Group und Divisionsleiter EBT ad inte-
rim, sowie Prisca Hafner, Chief Human Resources Officer der Comet 
Group, Comet per 21. Juni verlassen. Per 31. Dezember 2019 gehören 
der Geschäftsleitung der Comet Group folgende fünf Mitglieder an:

Ausbildung
Bachelor Technisches Industrie Management (ITA) Bachelor Marketing 
und General Management (HSG)

Beruflicher Hintergrund
1981 bis 1991 Regional Director Asia Balzers AG / 1991 bis 1999 Division 
Manager Semiconductor and Data Storage Balzers AG / 1999 bis 2002 
COO Oerlikon-Bührle / 2002 bis 2004 CEO Unaxis AG / 2005 bis 2015 
VP SEMI Intl. USA und President SEMI Europe / 2015 bis 2018  
CEO VAT Group

Geschäftsleitung

Heinz Kundert
(1952, Schweizer)
CEO ad interim und 
Divisionsleiter EBT ad 
interim seit 21.6.2019
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Ausbildung
Lic. phil. nat., angewandte Mathematik (Universität Bern), Dr. phil. 
nat, Informatik (Universität Bern), Executive MBA (University of Ro-
chester, NY, USA)

Beruflicher Hintergrund
1998 bis 2000 MTS und Technical Manager, Lucent  Technologies, 
Bell Labs (NJ, USA). Davor verschiedene Positionen im Software-
entwicklungs bereich, 2000 bis 2003 Director, Xebeo Communications, 
Inc. (NJ, USA) 2003 bis 2005 Senior Software-Ingenieur,  
Akadia AG (CH)

Ausbildung
Eidg. dipl. Einkäufer (SVME), MBA Strategy and Procurement 
 Management (University of Birmingham, U. K.)

Beruflicher Hintergrund
1997 bis 2000 Leiter Einkauf & Logistik, Von Roll Betec AG (CH);  
2000 bis 2002 Leiter Einkauf & Logistik, Swisscom Solutions AG (CH); 
2002 bis 2007 Leiter Einkauf & Supplier Quality Assurance Automotive, 
Saia-Burgess AG (CH) / Johnson Electric (HK)

Ausbildung
Dr. sc. tech. in Maschinenbau und Verfahrenstechnik (ETH Zürich) 
/ Advanced Management Program (Wharton Business School, 
 University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA)

Beruflicher Hintergrund
2002 bis 2007 verschiedene Managementpositionen innerhalb der 
Bartec  Gruppe (CH). Seit 2007 verschiedene Managementpositionen 
im X-Ray-Technologie- Bereich bei Comet (VP Supply Chain, VP of R&D, 
General Manager Industrial X-Ray Technologies (IXT)

Ausbildung
Dipl. Informatiker (Universität Erlangen, DE) / Dr. Ing. in Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik (Universität des Saarlandes, DE)

Beruflicher Hintergrund
Bis 2008 Gruppenleiter Systementwicklung Röntgenprüfsysteme 
und  danach bis 2015 Abteilungsleiter prozessintegrierte Prüfsysteme 
( Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik, DE) / ab 2015  
bei  Comet als Technology Scout und  Senior CT Expert

Dr. Eric Dubuis
(1964, Schweizer),  
CIO seit 17. 10. 2005

Michael  
Kammerer
(1961, Schweizer),  
Divisionsleiter Plasma  
Control Technologies, 
seit 1. 1. 2008

Stephan Haferl 
(1972, Schweizer/ 
Norweger), Divisions-
leiter X-Ray Modules 
seit 1. 1. 2018

Thomas Wenzel 
(1965, Deutscher), 
 Divisionsleiter X-Ray 
Systems seit 1. 12. 2018
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Die gemäss VegüV revidierten und von der Generalversammlung ge-
nehmigten Statuten regeln in Art. 27 die Anzahl der zulässigen exter-
nen Mandate für Mitglieder der Geschäftsleitung wie folgt:
 • Die Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen nicht mehr als ein weite-
res Mandat in einer börsenkotierten und nicht mehr als vier weitere 
Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen ausüben.

 • Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftungen 
sowie Personalvorsorgestiftungen sind auf zehn Mandate begrenzt.

 • Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert wer-
den, oder ein Mandat, das die Gesellschaft kontrolliert, unterliegen 
keiner Beschränkung.

Am 31. Dezember 2019 übte Heinz Kundert ausserhalb der Comet 
Group noch folgende Tätigkeiten aus: VR Vizepräsident VAT Group, 
Haag SG / VR-Mitglied Variosystems AG, Steinach / Mitglied des 
 Beirats des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik.

Am 31. Dezember 2019 war Stephan Haferl zusätzlich Mitglied im 
Verwaltungsrat der Belimed AG in Zug. Die übrigen Mitglieder der 
Geschäftsleitung üben ausserhalb der Comet Group keine Tätigkeiten 
in Führungs- und Aufsichtsgremien bedeutender schweizerischer und 
ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten 
und öffentlichen Rechts aus (Stichtag 31. Dezember 2019). Einzelne 
Mitglieder der Geschäftsleitung üben Organfunktionen bei Tochter-
gesellschaften der Comet Group aus.

Es bestehen keine geschäftlichen Transaktionen von Mitgliedern der 
Geschäfts leitung mit nahestehenden Gesellschaften und Personen. 

Es bestehen keine Managementverträge in der Comet Group.

Detaillierte Angaben zu den Entschädigungen des Verwaltungsrats 
und der  Geschäftsleitung gemäss Art. 663c OR sind im separaten 
 Vergütungsbericht ab  Seite 149 offengelegt. 

Art. 21 bis 28 regeln die Genehmigung der Vergütungen, die Vergütun-
gen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung, die Zusammen-
setzung der erfolgsabhängigen Vergütung sowie die Modalitäten des 
Aktienbezugs.

Weitere Tätigkeiten und  
Interessenbindungen

Geschäftsbeziehungen mit  
nahestehenden Gesellschaften  
und Personen

Managementverträge

Entschädigungen, Beteiligungen  
und Darlehen

Statutarische Regeln nach VegüV
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Der Verwaltungsrat legt der ordentlichen Generalversammlung alljähr-
lich seine Anträge bezüglich der maximalen Gesamtentschädigungen 
zur Genehmigung vor:
 • Die Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer.
 • Die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das dem Jahr der 
 ordentlichen Generalversammlung folgende Geschäftsjahr.

 • Die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das 
dem Jahr der ordentlichen Generalversammlung vorangegangene 
 Geschäftsjahr, bestehend aus einem jährlichen (Short-term Incentive) 
und einem mehrjährigen (Long-term Incentive) variablen Vergütungs-
anteil.

Die Comet Holding AG oder ihre Tochtergesellschaften sind ermäch-
tigt, jedem Mitglied der Geschäftsleitung, das erst während einer 
Periode eintritt, für welche die Generalversammlung die Vergütungen 
bereits genehmigt hat, für diese Periode einen Zusatzbetrag auszu-
richten, wenn der bereits genehmigte Gesamtbetrag für die Vergütung 
nicht ausreicht. Der Zusatzbetrag je Vergütungsperiode darf insge-
samt 40 % des jeweils genehmigten Gesamtbetrags der Vergütung der 
Geschäftsleitung nicht übersteigen.

Der Bezug von Darlehen, Krediten und Vorsorgeleistungen durch Mit-
glieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung inkl. naheste-
hender Personen wurde in den Statuten nicht gesondert geregelt. 

Die Zusammensetzung der erfolgsabhängigen Vergütung ist in Art. 24 
der Statuten wie folgt geregelt:
 • Die Gesamtsumme der an alle Mitglieder der Geschäftsleitung der  
Comet Group ausbezahlten variablen Vergütung bemisst sich aus 
einem Prozentsatz des konsolidierten Reingewinns der Comet Group.

 • Aus der Gesamtsumme wird jährlich ein Teil (zwischen 50 % und 
75 %) in bar ausbezahlt (Short-term Incentive).

 • Aus der Gesamtsumme wird jährlich ein Teil (zwischen 25 % und 
50 %) in Ak tien der Gesellschaft mit einer dreijährigen Sperrfrist 
 ausgerichtet (Short-term Incentive).

 • Diese jährlich neu festgelegte Anzahl gesperrter Aktien kann je nach 
Erreichungsgrad von mittelfristigen Ergebniszielen um weitere, nicht 
gesperrte Aktien erhöht werden (Long-term Incentive Plan). Für 
die Beurteilung der Erreichung dieser mittelfristigen Ergebnisziele 
wird der Erreichungsgrad einer Gruppe vergleichbarer Unternehmen 
 herangezogen.

 • Der Vergütungsausschuss regelt die Einzelheiten in einem Ausfüh-
rungsreglement, das vom Gesamtverwaltungsrat genehmigt werden 
muss.
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Die Modalitäten des Aktienbezugs sind in Art. 25 der Statuten wie 
folgt  geregelt:
 • Der Abgabepreis der Aktien berechnet sich aus dem durchschnitt-
lichen Börsenkurs der Aktie der Comet Holding AG im Zeitraum 
zwischen der Jahrespressekonferenz und der ordentlichen General-
versammlung.

 • Der Verwaltungsrat kann z. B. bei einem Change of Control das 
 vorzeitige Ende der laufenden Sperrfristen beschliessen.

Für die Ausarbeitung und regelmässige Überprüfung und Beurteilung 
des Vergütungssystems ist das Nomination & Compensation Commit-
tee (NCC) zuständig. 

Im Rahmen der durch die ordentliche Generalversammlung genehmig-
ten max imalen Gesamtbeträge bereitet der Verwaltungsrat einmal 
jährlich die Vergütungsanträge wie folgt vor:

Entscheid über CEO NCC Verwaltungsrat Generalversammlung

Vergütungspolitik und -richtlinien  
im Einklang mit den Statuten  schlägt vor genehmigt  

Maximale Entschädigung Verwaltungsrat schlägt vor prüft bindende Abstimmung

Individuelle Vergütung der  
Verwaltungsratsmitglieder schlägt vor genehmigt  

Fixer Gehaltsanteil CEO schlägt vor genehmigt

bindende Abstimmung 
als Teil der gesamten 
Geschäftsleitungs- 
vergütung

Fixer Gehaltsanteil übrige  
Mitglieder der Geschäftsleitung schlägt vor prüft genehmigt

bindende Abstimmung 
als Teil der gesamten 
Geschäftsleitungs- 
vergütung

Erfolgsbeteiligungspläne CEO schlägt vor genehmigt

bindende Abstimmung 
als Teil der gesamten 
Geschäftsleitungs- 
vergütung

Erfolgsbeteiligungspläne übrige  
Mitglieder der Geschäftsleitung schlägt vor prüft genehmigt

bindende Abstimmung 
als Teil der gesamten 
Geschäftsleitungs- 
vergütung

Die Revisionsstelle prüft im Auftrag des Verwaltungsrats, ob die 
 quantitativen Angaben im Vergütungsbericht gemäss Art. 14–16 VegüV 
zu den Vergütungen, Darlehen und Krediten dem Gesetz und der 
VegüV entsprechen.

Entscheidungskompetenz  
und Verantwortlichkeit für  
die Vergütung
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Vergleichskriterien
Die Comet Group orientiert sich an marktgerechten Entschädigungen, 
die von spezialisierten Beratungsunternehmen mittels Benchmark 
periodisch geprüft werden. Dies gilt sowohl für den Verwaltungsrat als 
auch für die Geschäftsleitung. Das Nomination & Compensation Com-
mittee (NCC) vergleicht die Zusammensetzung der einzelnen Vergü-
tungselemente und die Höhe der Gesamtentschädigung perio disch mit 
dem entsprechenden Branchenumfeld und stellt dem Verwaltungsrat 
entsprechende Anträge. 

Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG hat mit Wirkung zum 
1.  Januar 2017 ein überarbeitetes, weltweit geltendes Vergütungs-
system in Kraft gesetzt. Das System regelt die Erfolgsbeteiligung für 
alle Mitarbeitenden, die berechtigt sind, am Erfolgsbeteiligungspro-
gramm STIP (Short-Term Incentive Plan) teilzunehmen. Die Einzel-
heiten dazu sind in einem vom Verwaltungsrat genehmigten Aus-
führungsreglement festgehalten. Im Geschäftsjahr bemisst sich das 
Erfolgsbeteiligungsprogramm STIP an den Kriterien Umsatzwachstum 
und Reingewinn der Comet Group. Der Verwaltungsrat selbst erhält 
 ausschliesslich ein fixes Honorar.

Das Vergütungssystem für die Mitarbeitenden der Comet Group 
besteht aus zwei Hauptelementen. Einerseits beziehen alle Mitarbei-
tenden einen fixen Gehaltsanteil, und andererseits ist für alle Mitar-
beitenden, die berechtigt sind, am Erfolgsbeteiligungsprogramm STIP 
teilzunehmen, eine erfolgsabhängige Komponente vorgesehen.

Die Gesamthöhe der Erfolgsbeteiligung bemisst sich aus einem Pro-
zentsatz des konsolidierten Reingewinns der Comet Group. Dieser 
Prozentsatz ist abhängig von der Wachstumsrate des Umsatzes der 
Group im Vergleich zum Vorjahr und wurde für das Geschäftsjahr 2019 
(unverändert zum Vorjahr) nach folgendem Modell festgelegt:

Umsatzwachstum Prozentsatz vom Reingewinn

< 5 % 15 %

5 %–15 % Linearer Anstieg zwischen 15 % und 25 %

> 15 % 25 %

Mindestens 80 % der Erfolgsbeteiligung werden an die Mitarbeiten-
den und die Mitglieder der Geschäftsleitung der Comet Group verteilt 
(genereller Verteilschlüssel). Bis maximal 20 % der Erfolgsbeteiligung 
können individuell an die Mitarbeitenden und die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung verteilt werden (individueller Verteilschlüssel). Dies soll 
es dem Verwaltungsrat und dem CEO erlauben, Leistungen differen-
ziert zu würdigen. Die Leistungen werden nach reinem Ermessen des 
Verwaltungsrats und des CEO jeweils am Ende des Geschäftsjahrs 
evaluiert. Der nicht beanspruchte individuelle Teil wird ebenfalls nach 
generellem Verteilschlüssel verteilt.

Struktur des Vergütungssystems

Vergütungssystem für  
die Mitarbeitenden

Berechnung der Gesamt höhe  
der Erfolgsbeteiligung
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Die Mitarbeitenden sind insgesamt fünf Kompensationsgruppen 
zugeordnet. Der CEO, die Mitglieder der Geschäftsleitung der  Comet 
Group sowie die anderen teilnahmeberechtigten Mitarbeitenden 
(aufgeteilt in drei Untergruppen) sind jeweils in eigene Kompensa-
tionsgruppen mit unterschiedlichen Multiplikatoren eingeteilt. 
 Innerhalb der gleichen Kompensationsgruppe wird jedem Mitglied 
der Kompensationsgruppe derselbe Multiplikator zugeordnet. Dieser 
Multiplikator drückt die Gewichtung des Mitglieds der Kompensati-
onsgruppe bei der Verteilung der Gesamterfolgsbeteiligungssumme 
aus. Der jeweilige Wert der einzelnen Multiplikatoren wird durch den 
Verwaltungsrat der Comet Holding AG festgelegt. Für jeden Mitarbei-
tenden kann somit je nach Funktion und der damit verbundenen Zu-
ordnung zu einer Kompensationsgruppe sowie dem Bruttojahresgehalt 
ein prozentualer Anteil an der gesamten auszuschüttenden Erfolgsbe-
teiligung ermittelt werden. 

Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG hat das Recht, die Kalibrie-
rung der  Erfolgsbeteiligung so anzupassen, dass sie der Entwicklung 
des Unternehmens entspricht. Der Verwaltungsrat stellt dabei eine für 
alle Beteiligten faire Anpassung sicher. Im Normalfall wird die Kalibrie-
rung alle drei Jahre überprüft und allenfalls angepasst.

Voraussetzung für die Ausschüttung einer Erfolgsbeteiligung ist, dass 
nach Abgrenzung der Erfolgsbeteiligung noch ein konsolidierter Rein-
gewinn der  Comet Group ausgewiesen werden kann. 

Der Verwaltungsrat legt der ordentlichen Generalversammlung alljähr-
lich seinen Antrag bezüglich der maximalen Gesamtentschädigung für 
den Verwaltungsrat zur Genehmigung vor.

Die Höhe der Vergütungen des Verwaltungsrats orientiert sich am 
Branchenumfeld und wird regelmässig anhand von Quervergleichen 
überprüft. Die letzte diesbezügliche Überprüfung hat im Geschäftsjahr 
2014 stattgefunden. Die Details der Vergütung sind in einem vom Ver-
waltungsrat verabschiedeten Entschädigungsreglement festgelegt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats beziehen für ihre Arbeit ein fixes 
Honorar. Die Pauschalspesen werden in bar ausbezahlt.

Das fixe Honorar wird zu zwei Dritteln in bar und zu einem Drittel in 
Aktien ausbezahlt. Die zugeteilten Aktien unterliegen einer Veräusse-
rungssperre von drei Jahren. 

Übersicht über die Entschädigungen 

in CHF

Funktion

Vergütung 
in bar zwei 

Drittel

Vergütung 
in Aktien ein 

Drittel

Total aus-
gewiesener 

Wert der 
Vergütung

Pauschal-
spesen  

(zusätzlich)

Verwaltungsrats-
präsident 132 000 66 000 198 000 8 000

Verwaltungsrats-
mitglied 66 000 33 000 99 000 4 000

Kompensationsgruppen und  
Kalibrierung

Voraussetzung für die Aus- 
schüttung einer Erfolgs beteiligung

Vergütungssystem für  
den Verwaltungsrat

Zuständigkeit und Verfahren

Fixes Honorar

Vergütung in Aktien
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Zusätzlich fallen die effektiven Arbeitgeberbeiträge für Sozialversiche-
rungen an.

Die normale Amtsperiode beginnt mit dem auf die ordentliche Gene-
ralversammlung folgenden Tag und endet am Tag der darauffolgenden 
ordentlichen Generalversammlung. Tritt ein Mitglied neu in den Ver-
waltungsrat ein, werden die Vergütungen pro rata temporis ab dem 
Tag der Wahl ausgerichtet. Tritt ein Mitglied vor Ablauf der Amtsspe-
riode aus dem Verwaltungsrat aus, berechnet sich das Honorar pro rata 
temporis auf den Tag des Austritts. Wobei auch Pro-rata-Honorare zu 
zwei Dritteln in bar und zu einem Drittel in Aktien ausbezahlt werden.

Die Vergütung der Geschäftsleitung ist in einem vom Verwaltungsrat 
verabschiedeten Reglement festgelegt. Der Verwaltungsrat legt der 
ordentlichen Generalversammlung alljährlich seine Anträge bezüglich 
der maximalen Gesamtentschädigungen der Geschäftsleitung zur 
Genehmigung vor, und zwar:

 • die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das dem Jahr der 
 ordentlichen Generalversammlung folgende Geschäftsjahr,

 • die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das 
dem Jahr der ordentlichen Generalversammlung vorangegangene 
 Geschäftsjahr.

Art der  
Entschädigung Auszahlungsmodalität Zweck Treiber

Fixer  
Gehaltsanteil Monatliche Zahlung in bar Entgelt der Funktion

Umfang und Verantwortung der 
 Funktion, individuelle Qualifikation, 
Arbeitsmarkt

Kurzfristige 
 Erfolgsbeteiligung 
(STIP) Jährliche Barzahlung

Gewinnbeteiligung 
auf Basis des Erfolgs 
der Gesamtunternehmung

Erfolg des Unternehmens gemessen  
an profitablem Wachstum

Kurzfristige 
 Erfolgsbeteiligung 
(STIP)

Jährliche Aktienzuteilung  
 (mit Sperrfrist)

Langfristige Ausrichtung  
auf die Interessen der  
Aktionäre

Erfolg des Unternehmens gemessen  
an profitablem Wachstum

Langfristige Er-
folgsbeteiligung 
(LTIP)

Jährliche Aktienzuteilung  
 (ohne Sperrfrist)

Ausrichtung auf langfristige 
Unternehmensziele

Erfolg im Vergleich zur Vergleichsgrup-
pe, gemessen am Zielerreichungsgrad 
der beiden Leistungsziele Wachstum 
und Profitabilität

Sozialleistungen

Berufliche Vorsorge und AHV/
ALV,Krankentaggeld und 
 Unfallversicherung Schutz vor Risiken

Lokale Gesetzgebung und freiwillige  
Leistungen gemäss Marktverhältnissen

Pauschal- 
spesen Monatliche Zahlung in bar Zur Deckung von Kleinspesen Lokale Gesetzgebung Steuerbehörden

Sachleistungen
Kostenübernahme durch 
Firma/Barzahlung Entgelt der Funktion Lokale Marktverhältnisse

Das Nomination & Compensation Committee (NCC) erarbeitet zu 
Händen des Gesamtverwaltungsrats einen konkreten Antrag über 
die Höhe der fixen Entschädigung des CEO und der übrigen einzel-
nen  Geschäftsleitungsmitglieder. Dabei schlägt der CEO dem NCC 
die Beträge der fixen Entschädigung der übrigen Geschäftsleitungs-

Ein- und Austritt aus dem 
 Verwaltungsrat

Vergütungssystem für  
die Geschäftsleitung

Zuständigkeit und Verfahren
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mitglieder vor. Der Ausschuss stützt seine Empfehlungen zudem 
auf Erfahrungs werte sowie auf Quervergleiche mit vergleichbaren 
Unternehmen. Das Vergütungssystem wird auf Basis des Vorschlags 
aus dem NCC periodisch vom Gesamtverwaltungsrat festgelegt und 
genehmigt. Die letzte diesbezügliche Überprüfung hat im Geschäfts-
jahr 2016 unter Mitwirkung des Beratungsunternehmens Hay Group 
stattgefunden. Die Hay Group hat keine weiteren Mandate bei der 
Comet Group.

Die Erfolgsbeteiligung richtet sich nach den vom Verwaltungsrat ge-
nehmigten Reglementen. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen 
an den entsprechenden Sitzungen des Verwaltungsrats nicht teil und 
haben auch kein Mitspracherecht.

Alle Mitglieder der Geschäftsleitung beziehen für ihre Arbeit einen fi-
xen, monatlich ausbezahlten Gehaltsanteil sowie eine Spesenpauscha-
le. Der fixe Gehaltsanteil richtet sich nach der Verantwortung, Aufga-
be, Leistung, den lokalen Marktverhältnissen sowie der Erfahrung und 
den individuellen Fähigkeiten des Mitarbeitenden. Diese Entschädigun-
gen werden in bar ausbezahlt.

Zusätzlich zum fixen Gehaltsanteil sieht das Reglement über die 
Erfolgsbeteiligung (STIP) der Mitarbeitenden der Comet Group eine 
erfolgsabhängige Entschädigungskomponente vor, die zu einem Drittel 
in Aktien entrichtet wird. Die zugeteilten Aktien unterliegen einer Ver-
äusserungssperre von drei Jahren. Der verbleibende Betrag wird in bar 
ausbezahlt. 

Berechnung der Erfolgsbeteiligung
Der an ein einzelnes Mitglied der Geschäftsleitung auszuzahlende An-
teil an der Gesamterfolgsbeteiligung (unter STIP) berechnet sich nach 
folgendem Modell:

a) Berechnung prozentualer Anteil an der gesamten Erfolgsbeteiligung

Bruttogehalt Mitarbeitender × Multiplikator × 100 = %-Anteil an gesamter 
 ErfolgsbeteiligungSumme der gewichteten Bruttogehälter  

aller Mitarbeitenden 1)

1) Entspricht der Summe der mit entsprechenden Multiplikatoren  gewichteten  Bruttogehälter aller 
 Mitarbeitenden sowie der  Honorare des Verwaltungsrats.

b) Berechnung effektive Erfolgsbeteiligung
%-Anteil an gesamter Erfolgsbeteiligung × zu verteilende Erfolgs-
beteiligung

Die Berechnung der effektiven Erfolgsbeteiligung basiert auf dem 
Anteil der Erfolgsbeteiligung, der mit dem generellen Verteilschlüs-
sel verteilt wird. Zusätzlich kann gegebenenfalls noch ein durch den 
Verwaltungsrat zugesprochener individueller Anteil hinzukommen. 
Zuweisungen an den CEO sowie die übrigen Geschäftsleitungsmitglie-
der genehmigt der Verwaltungsrat und unterbreitet diese im Rahmen 
einer bindenden Abstimmung als Teil der gesamten Geschäftsleitungs-
vergütung der Generalversamm lung.

Fixer Gehaltsanteil

Kurzfristige Erfolgsbeteiligung 
(STIP)
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Erfolgt der Eintritt unterjährig, partizipiert das Mitglied der Ge-
schäftsleitung pro rata temporis am Erfolg. Bei Austritten erfolgt die 
Berechnung auf Basis der genehmigten konsolidierten Jahresrech-
nung und der anfallende Betrag wird nach erfolgter Genehmigung der 
Erfolgsbeteiligung durch die Generalversammlung in Form von Aktien 
und in bar ausbezahlt.

Anstellungsbedingungen
Die Mitglieder der Geschäftsleitung haben Arbeitsverträge mit einer 
Kündigungsfrist von maximal neun Monaten. Es besteht kein Anspruch 
auf irgendwelche Abgangsentschädigungen.

Auszahlung der Erfolgsbeteiligung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten einen Drittel der ihnen 
zustehenden kurzfristigen Erfolgsbeteiligung in Form von Aktien. Der 
verbleibende Betrag wird in bar ausbezahlt. Voraussetzung für die 
Ausschüttung einer Erfolgsbeteiligung ist, dass nach Abgrenzung der 
Erfolgsbeteiligung noch ein konsolidierter Reingewinn ausgewiesen 
werden kann.

Das Ziel des erstmals im Geschäftsjahr 2017 eingeführten langfristi-
gen Erfolgsbeteiligungsplans (LTIP) ist es, den CEO sowie die übrigen 
Geschäftsleitungsmitglieder stärker an das Unternehmen und einen 
Teil ihrer Kompensation stärker an die Erreichung von langfristigen Un-
ternehmenszielen zu binden. Aktien, die im Rahmen des LTIP übertra-
gen werden, unterliegen keiner Sperrfrist.

Struktur des LTIP
Die Basis für den LTIP bildet der Wert der in den vorangegangenen 
drei Jahren aus der kurzfristigen Erfolgsbeteiligung (STIP) verdien-
ten Aktien. Entsprechend dem Erreichen von Leistungszielen über die 
vorangegangenen drei Jahre werden jedes Jahr im Rahmen des LTIP 
Aktien zugeteilt. Der LTIP bemisst sich nach den zwei folgenden Leis-
tungszielen: 
 • ein Wachstumsziel (Z1) und
 • ein Profitabilitätsziel (Z2)

Die Zielerreichung wird relativ zu einer Gruppe von vergleichbaren, 
kotierten Schweizer Industrieunternehmen ermittelt.

Berechnung des LTIP
Für die Ermittlung der Zielerreichung wird für beide Ziele die index-
basierte relative Performance gemessen und somit die Leistung der 
Comet Group mit der Leistung der Unternehmen in der Vergleichs-
gruppe verglichen. Die Zielerreichung beträgt 0 %, wenn die Comet 
Group im untersten Quartil des Index rangiert (sich also in der Gruppe 
der Unternehmen befindet, welche die schwächsten Ergebnisse er-
zielt), und 100 % (Maximum), wenn das erreichte Resultat im obersten 
Quartil des Index liegt (also in den Top-25 % aller Firmen liegt). Dazwi-
schen wird der Prozentsatz linear zwischen 0 % und 100 % interpoliert.

Ein- und Austritt aus der 
 Geschäftsleitung

Langfristige Erfolgsbeteiligung 
(LTIP)
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Zielerreichung

Unterstes Quartil

100%

0%

< 25%
Oberstes Quartil

Indexbasierte Leistung

> 75%

Der Wert der unter dem LTIP zusätzlich zugeteilten Aktien basiert auf 
der durchschnittlichen, jährlichen Zielerreichung der zwei Leistungsziele 
(Z1 und Z2 in Prozent), multipliziert mit dem Wert der durchschnittlich 
in den drei vorangegangenen Jahren tatsächlich aus dem STIP abgege-
benen Aktien (WA), multipliziert mit einem Kalibrierungsfaktor K:

LTIP = (Z1+Z2 )A*WA*K

Wachstumsziel Z1: Das Wachstumsziel wird am CAGR (Umsatz) jeweils rollierend 
über die vorangegangenen drei Jahre gemessen. Die entsprechende Leistung wird 
mit den Unternehmen der Vergleichsgruppe (einer Gruppe an der Schweizer Börse 
kotierter Industrieunternehmen) verglichen. Die Erreichung des Wachstumsziels wird 
am durchschnittlichen CAGR der letzten drei Jahre der Comet Group im Verhältnis 
zu den Resultaten der Vergleichsgruppe ermittelt. 

Profitabilitätsziel Z2: Das Profitabilitätsziel wird am Verhältnis ROCE / WACC 
rollierend über die vorangegangenen drei Jahre gemessen. Die entsprechende 
Leistung wird mit den Unternehmen der Vergleichsgruppe (einer Gruppe an der 
Schweizer Börse kotierter Industrieunternehmen) verglichen. Die Erreichung des 
Profitabilitätsziels wird am durchschnittlichen Verhältnis von ROCE zu WACC 
der letzten drei Jahre der Comet Group mit den Resultaten der Vergleichsgruppe 
gemessen. 

Kalibrierungsfaktor K: Der Kalibrierungsfaktor wird vom Verwaltungsrat festgelegt. 
Im Normalfall wird die Kalibrierung alle drei Jahre überprüft und bei Bedarf so 
angepasst, dass der LTIP der Entwicklung des Unternehmens und dem Ziel des LTIP 
entspricht. Der Verwaltungsrat stellt dabei eine für alle Beteiligten faire Anpassung 
sicher. 

Berechnung des durchschnittlichen Werts der abgegebenen Aktien WA: Die Basis für 
die unter dem LTIP abgegebenen Aktien bildet der Wert der als kurzfristige Erfolgs-
beteiligung (STIP) abgegebenen Aktien der letzten drei Jahre. 

Dabei wird jeweils der Wert der Aktien aus dem STIP zum Abgabezeitpunkt als 
massgebliche Grösse genommen. Der zugrunde liegende durchschnittliche Wert WA 
berechnet sich für die Abgabe im Jahr n wie folgt:

WA =    (Wn-2+Wn-1+Wn)

wobei Wn-2 dem Wert der abgegebenen Aktien im Jahr n-2, Wn-1 dem Wert der abgegebenen 
im Jahr n-1 und Wn dem Wert der abgegebenen Aktien im Jahr n entspricht.
Wobei Wn–2 dem Wert der abgegebenen Aktien im Jahr n–2, Wn–1 dem Wert der 
abgegebenen Aktien  im Jahr n–1 und Wn dem Wert der abgegebenen Aktien im Jahr n 
entspricht. 

Ermittlung der Zielerreichung
Die Zielerreichung wird jeweils zum Jahresende ermittelt. Da die Da-
ten der Unternehmen der Vergleichsgruppe nur zeitverzögert vorliegen, 
werden die jeweils aktuellen Daten der Comet Group mit den zum 
Stichtag vom 31. Dezember zur Verfügung stehenden Daten der Ver-
gleichsgruppe verglichen.
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Unterjähriger Ein- und Austritt
Die unter dem LTIP zusätzlich abzugebenden Aktien basieren auf den 
tatsächlich im Rahmen der Erfolgsbeteiligung schon abgegebenen 
Aktien und stellen damit bei einem unterjährigen Eintritt oder einer 
Beförderung automatisch eine Pro- rata-temporis-Beteiligung dar. 
 Mitarbeitende in gekündigtem Arbeitsverhältnis haben für das Aus-
trittsjahr keinen Anspruch auf die LTI-Erfolgsbeteiligung.

Auszahlung des LTIP
Die Auszahlung erfolgt auf Basis der genehmigten konsolidierten Jah-
resrechnung und der Genehmigung der Erfolgsbeteiligung durch die 
ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG im Folgejahr.

Kontrollwechsel
Bei Zustandekommen eines öffentlichen Kaufangebots für die Aktien 
der Comet Holding AG erfolgt für die im Zeitpunkt des Zustandekom-
mens des öffentlichen Kaufangebots noch nicht unter diesem LTIP 
entschädigten Geschäftsjahre statt einer Aktienzuteilung eine aus-
schliessliche Abgeltung in bar. 

Für den CEO sowie die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung der 
Comet Group ist eine Obergrenze für die gesamte Erfolgsbeteili-
gung festgelegt worden. Die Obergrenze beinhaltet einerseits die 
individuelle Erfolgsbeteiligung (STIP) und andererseits die langfris-
tige Erfolgsbeteiligung (LTIP). Für den CEO beträgt die Obergrenze 
( Erfolgsbeteiligung aus STIP und zugeteilte LTIP-Aktien) maximal 
200 % des Fixgehalts. Bei den übrigen Mitgliedern der Geschäftslei-
tung der Gruppe beträgt diese Obergrenze (Erfolgsbeteiligung aus 
STIP und zugeteilte LTIP-Aktien) maximal 150 % des Fixgehalts.

Der Bezugspreis der Aktien basiert auf dem durchschnittlichen Aktien-
kurs zwischen dem Zeitpunkt der Bilanzpressekonferenz und jenem der 
Generalversammlung. Die im Rahmen des STIP abgegebenen Aktien 
an die Geschäftsleitungsmitglieder sowie die dem Verwaltungsrat 
abgegebenen Aktien unterliegen ab dem Zeitpunkt der Zuteilung einer 
Sperrfrist von drei Jahren. Während dieser Sperrfrist können die Ak-
tien nicht verkauft werden. Alle anderen Aktionärsrechte, insbesondere 
das Recht auf Auszahlung einer Dividende und das Recht auf Teilnah-
me an der Generalversammlung, sind auch während der Sperrfrist 
gewährleistet. Die im Rahmen des LTIP den Mitgliedern der Geschäfts-
leitung übertragenen Aktien werden ohne Sperrfrist zugeteilt.

Die Mitwirkungsrechte der Aktionäre sind im Schweizerischen Obliga-
tionenrecht (OR) geregelt und werden durch Regelungen in den Gesell-
schaftsstatuten ergänzt. Die den gesetzlichen Bestimmungen (VegüV) 
angepassten Statuten der Comet Holding AG sind auf der Website 
unter www.comet-group.com/investoren/corporate-governance in 
elektronischer Form abrufbar.

Obergrenze Erfolgsbeteiligung

Berechnung Bezugspreis für  
Aktienbezüge durch Mitglieder  
des Verwaltungsrats und der  
Geschäftsleitung

Mitwirkungsrechte  
der Aktionäre
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Gemäss Statuten Art. 12 gibt der Verwaltungsrat in der Einladung 
zur Generalversammlung das für die Teilnahme- und Stimmberechti-
gung massgebende Stichdatum der Eintragung im Aktienbuch sowie 
die Einzelheiten der schriftlichen und elektronischen Vollmachten und 
Weisungen bekannt.

Auf diesen Zeitpunkt wird das Aktienbuch geschlossen. Bis zum Tag 
nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktien-
buch mehr vorgenommen. Diesbezüglich wurde weder im Berichtsjahr 
noch an den vorangegangenen Generalversammlungen je eine Ausnah-
me gemacht. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung 
veräus sern, sind nicht mehr stimmberechtigt. 

Jede eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen von Art. 5 in den Statuten über Nominees. 
Der Verwaltungsrat trägt Nominees mit bis zu maximal 5 % des im 
Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals mit Stimmrecht im 
Aktienbuch ein.

Die Aktionäre wählen anlässlich ihrer ordentlichen Generalversamm-
lung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Amtsdauer des 
unabhängigen Stimmrechtsvertreters beträgt ein Jahr. Sie endet mit 
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wie-
derwahl ist möglich.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktionäre die Möglichkeit 
haben, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch 
Vollmachten und Weisungen zu erteilen.

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch den unab-
hängigen Stimmrechtsvertreter, durch seinen gesetzlichen Vertreter 
oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberech-
tigten Aktionär vertreten lassen. Vollmachten und Weisungen können 
schriftlich oder gegenüber dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
auch elektronisch erteilt werden.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wah-
len, soweit nicht zwingende Vorschriften des Gesetzes etwas anderes 
bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstim-
men, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen. In einem 
zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr. Die Statuten der 
 Comet Holding AG sehen keine anderen als die in Art. 704 OR erwähn-
ten Beschlüsse vor, die zu ihrer Gültigkeit ein anderes Quorum erfor-
dern würden. 

Eintragungen im Aktienbuch

Stimmrechtsbeschränkung  

Vertretung der Aktionäre

Statutarische Quoren
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Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwal-
tungsrat oder nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Die Einladung er-
folgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch briefliche 
Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Die von Aktionären gemäss Art. 699 Abs. 3 OR verlangte Traktandie-
rung eines Verhandlungsgegenstands sowie der konkrete Antrag dazu 
sind dem Verwaltungsrat spätestens 45 Tage vor einer Generalver-
sammlung schriftlich einzureichen.

Wer im Sinne von Art. 32 Abs. 1 des Börsengesetzes (BEHG) 33 1⁄3 % der 
Stimmrechte erreicht, ist zur Unterbreitung eines öffentlichen Ange-
bots verpflichtet. Die Comet Holding AG sieht in ihren Statuten weder 
eine Anhebungsklausel (Opting-up) noch einen Angebotsverzicht 
( Opting-out) vor. 

Für Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung beste-
hen keine  ungewöhnlich langen vertraglichen Verpflichtungen oder 
Regelungen für Abgangsentschädigungen infolge eines Kontrollwech-
sels. Im Rahmen des Aktien beteiligungsprogramms kann der Verwal-
tungsrat in seinem Ermessen das vorzeitige Ende der Sperrfrist für 
die im Rahmen der erfolgsabhängigen Vergütung zugeteilten Aktien 
beschliessen. In jedem Fall endet die Sperrfrist automatisch auf den 
Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wenn die Auflösung 
als Folge eines Kontrollwechsels erfolgt.

Ernst & Young AG (EY), Bern, ist seit 1999 Revisionsstelle der Comet 
Holding AG. Roland Ruprecht ist seit dem Geschäftsjahr 2017 als lei-
tender Revisor für das Mandat verantwortlich. Der Rotationsrhythmus 
für den leitenden Revisor bei EY beträgt sieben Jahre. Die Revisions-
stelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Geschäftsjahr 
gewählt.

Einberufung der  
Generalversammlung

Traktandierung

Kontrollwechsel und  
Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht

Kontrollwechselklauseln

Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer 
des leitenden Revisors
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EY hat für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung der 
Konzernrechnung sowie als Revisionsstelle der Mehrheit der Gruppen-
gesellschaften folgende Entschädigung erhalten: 

in TCHF 2019 2018

Revisionshonorare  358  359 

Unter Einbezug der übrigen Revisionsgesellschaften belaufen sich die 
Revisions honorare im Geschäftsjahr auf insgesamt 428 TCHF (Vorjahr: 
435 TCHF). Die Revi sionshonorare werden jährlich nach Rücksprache 
mit dem Audit Committee festgelegt und basieren auf dem Prüfungs-
umfang der einzelnen Gruppengesellschaften, auf allfälligen Schwer-
punktprüfungen sowie auf der Prüfung der Ab deckung speziell identifi-
zierter Risiken. 

Im Geschäftsjahr hat EY für Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Rechnungslegungsthemen und Steuerberatungen nachfolgende Ent-
schädigungen erhalten: 

in TCHF 2019 2018

Revisionsbezogene Zusatzleistungen  22  16 

Steuerberatung  255  103 

Total zusätzliche Honorare  277  118 

Das Audit Committee als Ausschuss des Verwaltungsrats beurteilt 
jährlich die Leistung, Honorierung und Unabhängigkeit der Revisions-
stelle. Es prüft zudem den Umfang der externen Revision sowie die 
damit verbundenen Programme für die Geschäftsleitung und schlägt 
zu Händen des Verwaltungsrats bzw. der Generalversammlung den 
externen Revisor zur Wahl vor. Der Verwaltungsrat hat keinen festen 
Rotationsrhythmus festgelegt. Bei der Auswahl der externen Revisi-
onsstelle wird insbesondere auf die Unabhängigkeit und die nachweis-
lich vorhandene Erfahrung abgestellt. 

Im Halbjahr bespricht das Audit Committee an seiner Sitzung das 
ungeprüfte Halbjahresergebnis mit der Revisionsstelle. Zudem wer-
den der Jahresabschluss geplant und die Kosten für die Revision des 
Geschäftsjahrs genehmigt. Bei Bedarf werden zusätzliche Sitzungen 
einberufen. Nach Prüfung des Jahresabschlusses bespricht das Audit 
Committee mit der Revi sionsstelle an seiner Sitzung den revidierten 
Geschäftsbericht des abgelaufenen Geschäftsjahrs. Die Bericht-
erstattung durch die Revisionsstelle erfolgt auf der Basis eines umfas-
senden Berichts an den Verwaltungsrat sowie aufgrund der Berichte 
der Revisionsstelle an die Generalversammlung der Aktionäre. Der 
CEO, der CFO und die interne Revision nehmen an den Audit-Commit-
tee-Sitzungen teil. Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen des Audit 
Committee statt.

Revisionshonorar

Zusätzliche Honorare

Informationsinstrumente  
des Verwaltungsrats gegenüber  
der externen Revision
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Die Comet Group informiert ihre Aktionäre, die Medien und Analysten 
sowie weitere Anspruchsberechtigte mit grösstmöglicher Transparenz 
und nach dem Prinzip der Gleichbehandlung. Publiziert werden Ge-
schäfts- und Halbjahresberichte, erstellt in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Aktienrecht sowie den International Financial Repor-
ting Standards IFRS. Zudem werden im Rahmen der nachfolgenden 
Veranstaltungen weitere Interessengruppen informiert:
 • Aktionäre anlässlich der Generalversammlung
 • Medienvertreter und Analysten anlässlich von Pressekonferenzen
 • Institutionelle Investoren anlässlich von Roadshows und eines Inves-
torentags

Meldungen zu Ereignissen, die der Ad-hoc-Publizitätspflicht der SIX 
Ex change Regulation unterliegen, werden umgehend veröffentlicht.

Die wichtigsten Daten betreffend Veröffentlichungen und Veranstal-
tungen sind:

Abschluss des Geschäftsjahrs 31. Dezember 2019

Bilanzpressekonferenz 19.03.2020

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 19.03.2020

Generalversammlung 23.04.2020

Halbjahresabschluss 30.06.2020

Veröffentlichung des Halbjahresberichts 13.08.2020

Die Comet Holding AG informiert ihre Aktionäre in halbjährlichen 
Medienmitteilungen über den Geschäftsverlauf. Der Geschäftsbe-
richt wird den Aktionären auf Anfrage nach Erhalt der Einladung zur 
Generalversammlung in gedruckter Form zugeschickt. Die Comet 
Holding AG benutzt für Offenlegungsmeldungen die durch die SIX 
Swiss Exchange betriebene elektronische Veröffentlichungsplattform. 
Auf der Website www.comet-group.com können u. a. Informationen zu 
Geschäftstätigkeiten der Comet Group, Geschäftsberichte, Medien-
mitteilungen, Präsenta tionen anlässlich von Medienkonferenzen oder 
die Statuten der  Comet Holding AG heruntergeladen werden. Zudem 
kann sich jeder Interessierte auf der Website registrieren lassen und 
erhält dadurch automatisch sämt liche Medienmitteilungen in elektro-
nischer Form zugestellt.

Informationspolitik

Wichtige Termine

Publikationsmedien
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